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des neuen Textes, St. Kuttner hat die ausführliche und materialreiche Kommentie­
rung des Dekrets und seine Bewertung beigesteuert. Aus sprachlichen und sachli­
chen Gründen dürfte es sich bei dem Text nicht um den Konzilsbeschluß von 
Troyes handeln, sondern eher um einen Entwurf für die endgültige Formulierung. 

D.J. 

Daniel J. S a h a s, lcon and Logos: Sources in Eigth-Century Iconoclasm (T o­
ronto Medieval Textsand Translations 4) Toronto-Buffalo-London 1986, Universi­
ty of Toronto Press, XIV und 215 S., $ 16,95. - Neben einer längeren Einleitung 
(S. 3-44) über die Bedeutung der Bilder für das Christentum, über den Güdischen, 
islamischen und frühchristlichen) Hintergrund des Ikonoklasmus und den Verlauf 
des Bilderstreits enthält dieser Band eine Übersetzung der Akten der sechsten Sit­
zung des 2. Konzils von Nicaea (787) mit der Definition des Konzils von Konstanti­
nopel aus dem Jahre 754, ihrer Widerlegung und der Definition von Nicaea II ein­
schließlich der Subskriptionen der Teilnehmer. In der Übersetzung sind die Zitate 
aus der Bibel und aus den Kirchenvätern nachgewiesen, und es werden sachliche 
Erläuterungen gegeben. In der Bibliographie (S. 195-204) vermißt man vor allem 
neuere deutschsprachige Titel. W. H. 

Claudia M ä r t 1, Die kanonistische Überlieferung der falschen Investiturprivi­
legien (lvo, Panormia 8. 135 und 136; D. 63 c. 22 und 23), Bulletin of Medieval Ca­
non Law N.S. 17 (1987) S. 33-44, zeigt, daß die kanonistischen Fassungen des Ha­
drianum und des Privilegium minus Leos VIII., die schon bald nach der Entstehung 
der Panormie mit ihr verbunden worden sein müssen~ fast nur durch diese Samm­
lung verbreitet wurden. Das gilt auch für die Zusammenstellungen der beiden Ca­
nones mit dem Papstwahldekret von 1059 und dem einem Papst Stephan zuge­
schriebenen Investiturkapitel, wobei an Papst Stephan IX. zu denken ist, und nicht 
an Stephan IV., wie die Forschung bisher annahm. Einzig aus dem Rahmen fällt 
eine Überlieferung der Investiturprivilegien in der Hs. des Kölner Stadtarchivs 
W*101, die sich nicht ohne Schwierigkeiten aus lvo oder Gratian ableiten läßt. Sie 
dürfte eine frühere Rezension der bei lvo und Gratian aufgenommenen Canones 
darstellen; der Kölner Text der beiden Canones ist ediert (S. 38f.). Nachgetragen 
sei Leipzig, Univ.-Bibl. Haenel 16 als weitere Überlieferung der Kölner Text-
fassungen. C. M. (Selbstanzeige) 

Wilfried H a r t m a n n, Die Kanonessammlung der Handschrift Rom, Biblio­
teca Vallicelliana, B. 89, Bulletin of Medieval Canon Law N.S. 17 (1987) S. 45-64, 
beschreibt die Hs. und analysiert die Rechtssammlung auf fol. 4-26, in der die 
74-Titel-Sammlung, die Sammlung der Hs. von Semur und Deusdedits Kanones­
sammlung exzerpiert wurden. Es dürfte sich hier um das ,Original' eines kanonisti­
schen Florilegs handeln und nicht um die Abschrift einer bereits fertigen Samm­
lung. Der Schreiber verrät durch viele Fehler, daß er mit seinem Stoff nicht sonder­
lich vertraut war, und bestimmte Tendenzen lassen sich aus den Exzerpten auch 
nicht ablesen. Die 157 Kapitel sind mit Incipit und Explicit und ihren Quellen ange-
geben. W. H. (Selbstanzeige) 

Gerard Fransen, La tradition manuscrite de Ia Panocrnie d'Yves de Chartres, 
Bulletin of Medieval Canon Law N.S. 17 (1987) S. 91-95, weist auf die Unüber­
sichtlichkeit der ältesten Hss. der Panormie hin, die wohl Inskriptionen, aber selten 




